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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1985

Norm

WRG §9

WRG §32

Rechtssatz

Kanalisationsanlagen, die nur der Beförderung der Abwässer und der Niederschlagswässer dienen, sind in der Regel

keine Wasserbenutzungsanlagen, sondern bauliche Anlagen, auf die die Bestimmungen der betre enden

Landesbauordnungen oder Kanalgesetze anzuwenden sind. Nur die Einbringung der solchen Kanälen zugeführten

Abwässer in Gewässer gemäß § 32 Abs 2 lit a WRG, nicht aber die bauliche Herstellung der Sammelkanäle bedarf der

wasserrechtsbehördlichen Bewilligung.

Entscheidungstexte

1 Ob 36/84

Entscheidungstext OGH 29.01.1985 1 Ob 36/84

1 Ob 232/02b

Entscheidungstext OGH 28.10.2002 1 Ob 232/02b

Vgl; Beisatz: Unter baulicher Anlage wird jede Anlage verstanden, zu deren Herstellung ein wesentliches

(gewisses) Maß bautechnischer Kenntnisse erforderlich ist, die mit dem Boden in eine gewisse Verbindung

gebracht und wegen ihrer Beschaffenheit die öffentlichen Interessen zu berühren geeignet ist. (T1)
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